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Rückblick und Ausblick

Teuerungsausgleich und 

Koordinationsbetrag

Die Löhne des Personals, das den 

städtischen Lohnbestimmungen un-

tersteht, wurden im Berichtsjahr nicht 

der Teuerung angepasst. Mit der gel-

tenden Lohnskala ist nämlich bereits 

ein Stand ausgeglichen, der über dem 

Zürcher Städteindex der Konsumen-

tenpreise liegt. 

Der Koordinationsbetrag für die        

Vollzeitbeschäftigten belief sich im           

Geschäftsjahr unverändert auf CHF 

25’320. Bei Teilzeitbeschäftigten wird 

er anteilmässig erhoben.

Die Altersguthaben der Aktiv Versi-

cherten wurden 2004 mit 3.25% ver-

zinst, was um 1% über dem bundes-

rechtlichen Minimalwert liegt.

Im Januar des Berichtsjahrs und auch 

im Januar 2005 wurde den Pensions-

berechtigten kein Teuerungsausgleich 

gewährt. Die im Vergleich zum Zür-

cher Städteindex nicht ausgeglichene 

Teuerung stellt sich insgesamt auf 

0.9%. Dieser Rückstand soll aufge-

holt werden, sobald die aufgelaufene 

Teuerung 1% übersteigt und es die 

finanzielle Lage erlaubt.

Informationstätigkeit

Im März des Berichtsjahres erhielten 

die Versicherten einen Vorsorgeaus-

weis, der unter anderem über den 

Stand ihrer Altersguthaben und die 

voraussichtlichen Leistungsansprü-

che Auskunft gibt. 

Mitte Jahr wurden insgesamt drei  

Informationsveranstaltungen für die 

Personalverantwortlichen der Stadt 

Zürich und der angeschlossenen Un-

ternehmen durchgeführt. Im August 

wurden alle Versicherten und Pensi-

onsberechtigten mit dem Geschäfts-

bericht bedient. Gleichzeitig erhielten 

sie ein Merkblatt «Vorsorge 2005», 

das über Neuerungen und Änderun-

gen informierte (siehe Seite 5).
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Tätigkeit der Organe

Im Berichtsjahr traten der Stiftungs-

rat und der Stiftungsausschuss zu je 

7 und die Anlagekommission zu 15 

Sitzungen bzw. Workshops zusam-

men. 

Die Mitglieder des Stiftungsrates be-

suchten total 77 Weiterbildungstage, 

was einem Durchschnitt von 3.9 Ta-

gen pro Mitglied entspricht.

Vorsorge 2005

Im Berichtsjahr stand die Umsetzung 

der 1. BVG-Revision im Mittelpunkt. 

Neben der formalen Anpassung an 

das neue Bundesrecht wurde die  

Gelegenheit ergriffen, nun auch die 

Vorsorgeleistungen auszubauen und 

ihre korrekte Finanzierung sicher- 

zustellen.

Wichtigste Neuerungen und Ände-

rungen sind:

•  Die Alterspension ist zwischen dem 

58. (bisher 60.) und 65. Altersjahr 

frei wählbar. Sie kann bis zu 50% in 

Kapitalform bezogen werden.

•  Neben der Ehegattenpension wird 

neu eine gleichwertige Partner-

pension eingeführt.

• Die Bestimmungen zur Invalidität 

werden verstärkt auf das Ziel der 

Wiedereingliederung ausgerichtet.

•  Der Risikobeitrag wird von 2% auf 

4% des koordinierten Lohns erhöht, 

um die Kosten für die zunehmen-

den Invaliditätsfälle abzudecken.

•  Die Umwandlungssätze werden 

geringfügig reduziert (im Alter 63 

von 6.63% auf 6.56%), um die  

neu eingeführte Partnerpension zu 

finanzieren.

• Der Koordinationsbetrag der PKZH 

entspricht unverändert der maxi-

malen AHV-Altersrente, jener ge-

mäss BVG-Schattenrechnung je-

doch neu 7/8 der maximalen AHV-

Altersrente. Trotz des höheren  

Koordinationsbetrags der PKZH 

liegen ihre Leistungen weiterhin 

deutlich über dem gesetzlichen  

Minimum.

Parallel dazu hat der Gemeinderat 

der Stadt  Zürich (Stadtparlament) be-

schlossen, die Spar- und Risikobei-

träge für die städtischen Versicher-

ten altersunabhängig im Verhältnis 

38% (Versicherte) zu 62% (Arbeitge-

ber) aufzuteilen. Bisher war die Auf-

teilung je nach Altersklasse unter-

schiedlich, wies aber im Durchschnitt 

auch schon das genannte Verhältnis 

aus. Ferner hat der Gemeinderat  

entschieden, den Überbrückungs-

zuschuss bei fehlender AHV-Rente 

ebenfalls zu 62% (bisher 50%) durch 

den Arbeitgeber zu finanzieren.

Die der PKZH angeschlossenen Unter-

nehmen können die Aufteilung der 

Beiträge frei wählen. Eine grosse 

Mehrheit hat die städtische Regelung 

übernommen.

Rückblick und Ausblick

Sorgfalt schafft Qualität:

Die Unterhaltsarbeiten hunderter familien-

gerechter Wohnungen im Zürcher Friesenberg-

quartier ist eine Daueraufgabe. 

Handwerkliches Können und Sorgfalt ver-

längern dabei die Lebensdauer und schaffen 

Wohnqualität.
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Rechnungslegungsstandards 

und Reservenkonzept

Das Bundesrecht schreibt vor, dass 

spätestens ab 2005 die Rechnungs-

legungsstandards Swiss GAAP FER 

26 anzuwenden sind. Die PKZH über-

nimmt diese bereits für die Jahres-

rechnung 2004.

Eine Folge davon ist, dass der Rech-

nungsanhang noch umfangreicher 

und technischer als bisher ausfällt. 

Deshalb schickt die PKZH ihren Ver-

sicherten und Pensionsberechtigten 

nicht mehr wie früher die Vollversion 

des Geschäftsberichts, sondern eine 

geeignete Kurzfassung zu.

Im Weiteren müssen alle Pensions-

kassen ein verbindliches Reserven-

reglement oder -konzept beschlies-

sen. Darin sind Regeln zur Bildung von 

Rückstellungen und Schwankungs-

reserven festzulegen. Insbesondere 

ist für die Wertschwankungsreserve 

auf der Basis von finanzökonomi-

schen Überlegungen ein Sollwert ab-

zuleiten. Erst wenn dieser Sollwert 

erreicht ist, können Freie Mittel gebil-

det und zugunsten der Versicherten 

und Pensionsberechtigten eingesetzt 

werden.

Ferner enthält das Reservenkonzept 

der PKZH verbindliche Grundsätze, 

in welchem Rahmen sich der Verzin-

sungssatz für die Altersguthaben der 

Aktiv Versicherten bewegen kann 

und unter welchen Voraussetzungen 

die Renten der Teuerung angepasst 

werden können. 

Reduktion des technischen

Zinssatzes geplant

Der technische Zinssatz wird ver-

wendet, um die Verpflichtungen ge-

genüber den Pensionsberechtigten 

auf die Gegenwart zu diskontieren. 

Ferner fliesst er in die Berechnung 

der Umwandlungssätze, der Einkaufs-

tarife und des Risikobeitrags ein.

Es ist geplant, den technischen Zins-

satz von heute 4% auf 3.5% zu  

reduzieren. Die benötigte minimale 

Rendite der PKZH reduziert sich da-

durch entsprechend. Dies erhöht die 

langfristige Sicherheit der Renten-

auszahlung.

Als Konsequenz daraus werden die 

Deckungskapitalien der Pensions-

berechtigten um rund 5% zu erhöhen 

und die Umwandlungssätze entspre-

chend um rund 5% zu reduzieren 

sein. Der Risikobeitrag wird leicht an-

gehoben werden müssen.

In einem ersten und wichtigen Schritt 

ist Ende 2004 eine Rückstellung von 

5% auf den Deckungskapitalien der 

Pensionsberechtigten gebildet wor-

den. In einem zweiten Schritt wird der 

Stiftungsrat nun die weiteren Mass-

nahmen erörtern. Die tatsächliche Re-

duktion des technischen Zinssatzes 

mit allen weiteren Folgen wird nicht 

vor 2008 vollzogen.

Rückblick und Ausblick


